
Infrastrukturprojekte

So wahren Sie 

Ihre Rechte
i-

Straßen, Baugebiete, Stromtrassen, Hochwasserschutz: Der 
Landhunger der öffentlichen Hand ist gewaltig. Ob und wie Sie als 

Eigentümer der Flächen reagieren können, zeigt Josef Deuringer.
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s , , ri x :«bald Sie von einem Planfestslel- andere Croßprojekte gilt. Dazu zählen 
lungs- und I lurberoinigungsverfah- z. B. Bundesstraßen oder Autobahnen,

ren betroffen sind, geht es um einen Ein- Bahntrassen oder Energieversorgungslei
griff in Ihr Eigentum. Dann heißt cs, tungen. Gemein haben diese Vorhaben,
wachsam zu sein und auf die Wahrung der dass sie in großem Umfang l^'nd- und -
eigenen Interessen zu achten. Zahlreiche , forstwirtschaftliche Flächen beanspru- 
Fragen beschäftigen die betroffenen Land-' eben, was eine staatliche bzw. kommuna- 
wirte, deren Flächen durch Infrastruktur- le Planungsentscheidung voraussjdtzt. Die-
projekte beschnitten werden. Was genau se vollzieht sich je nach Bedeutung in
wird passieren? Welche Flächen sind be- verschiedenen Stufen mit unterschiedlij
troffen? Bekomme ich adäquaten Ersatz, chen Möglichkeiten der Einflussnahme,
oder eine Abfindung? Und wie kann ich 
mich wehren, wenn meine Interessen nur 
unzureichend gewürdigt werden?
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r** m.7Am Beginn stehen politische,Entschei
dungen (z.B. Bundesverkehrswegeplan), 
die später in einem Raumordnungsverfah- 

konkretisiert werden. IH^er habe 
als betroffener Landwirt noch keine
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V
n Sieren

Die rechtlichen Grundlagen für den 
Landentzug. Von der Planung bis zur Ent
eignung in ihren vielfältigen Erscheinungs- 

} formen (z.B. Zwangsbelastung, Besitzein

weisung, Flurbereinigungsanordnung, usw.) 
ist es ein langer Weg, der vielfältige Mög
lichkeiten der Einflussnahme bietet. Diese 
gilt es zu erkennen und wahrzunehmen. 
Wer erst reagiert, wenn der Bulldozer vor 
dem Hoftor steht, hat etwas versäumt.

Welche rechtlichen Möglichkeiten Sie 
haben, ist zunächst vom betreffenden Ver
waltungsverfahren abhängig, welches für 
die jeweilige Infrastrukturmaßnahme und

■•mV-

Rechtsschutzmöglichkeiten, da in diesem 
Verfahrensstadium auch noch keine par
zellenscharfe Planung vorliegt und meist 
nur diehallgemeine Gefahr einer Flächen
beanspruchung droht. Gleichwohl ist zu 
empfehlen, von den bestehenden Mög
lichkeiten der öffentlichen Beteiligung 
Gebrauch zu machen. Im nächsten Pla
nungsschritt erfolgt dann die Vorlage par
zellenscharfer Pläne durch den Vorhaben
träger. Schon in diesem Stadium muss die 
Behörde die betroffene Öffentlichkeit über 
die Ziele des Vorhabens, die Mittel es zu
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Vorhaben können nicht mehr realisiert 
werden.

die Möglichkeit einer Ausgleichsmaßnah
me in Trassennähe, sondern auch die 
Möglichkeit einer Ersatzmaßnahme ande
renorts ermöglicht. Immer noch werden 
viel zu häufig Ausgleichsflächen einfach 
festgelegt und damit der Landwirtschaft 
entzogen.

Nahezu zwingend ist die Reklamation 
einer möglichen Existenzgefährdung des 
Betriebes sobald Flächen abgegeben wer
den müssen. Dieser Einwand steht nicht 
nur dem Eigentümer der Flächen, sondern 
auch dem Pächter offen. Auch bei einer 
nur geringen Flächeninanspruchnahme 
sollten Sie nicht davor zurückschrecken, 
Ihre Bedenken vorzutragen. Die Frage der 
Existenzgefährdung beantwortet sich 
nämlich nicht nur aus der reinen Flächen
beanspruchung, sondern auch aus dem 
Zusammenwirken mit anderen, durch die 
Planung sich ergebenden Auswirkungen, 
wie z. B. Umwegenachteile, Arrondie
rungsverluste usw. Auch diese Belange 
sind vorzutragen, selbst wenn sie nicht zu 
einer Entschädigungspflicht führen.

verwirklichen und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Maßnahme unterrich
ten (frühe Öffentlichkeitsbeteiligung). 
Auch jetzt bestehen zwar noch keine ef
fektiven Rechtsschutzmöglichkeiten, den
noch sollte man auf die individuelle Be
troffenheit hinweisen. Den Eintritt in den 
für Sie als betroffene Grundeigentümer 
rechtlich wirklich relevanten Planungsab
schnitt bildet der Antrag des Maßnahme
trägers im Planfeststellungsverfahren.

Nach Eingang der Planunterlagen ver
anlasst die Planfeststellungsbehörde die 
Auslegung der Unterlagen in den Ge
meinden, die von der Maßnahme betrof
fen sind. Die Unterlagen werden für die 
Dauer eines Monats zur Einsicht ausge
legt. Dies wird öffentlich bekannt ge
macht. Zusätzlich sind die Unterlagen im 
Internet einzustellen.

Jeder, dessen Belange durch das Vorha
ben berührt werden, kann bis zwei Wo
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Anhörungsbehörde oder der Gemeinde 
Einwendungen gegen den Plan erheben. 
Die Frist ist nicht verlängerbar. Für jeden 
Betroffenen ist es also Pflicht, Einwendun
gen gegen seine Landinanspruchnahme 
vorzubringen. Wird dies versäumt, wer
den mit dem Planfeststellungsbeschluss 
unveränderbare Fakten geschaffen. Spä
testens in diesem Stadium sollten Sie sich 
als betroffener Landwirt anwaltschaftli- 
cher und sachverständiger Hilfe bedienen.

Besonderes Augenmerk ist auch auf die 
ausgewiesenen Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz 
zu legen. So werden häufig Flächen auch 
außerhalb der unmittelbaren Baumaßnah
me zur Durchführung von Ausgleichsmaß
nahmen überplant. Dies wird nicht selten 
übersehen, wenn man nur auf den Stra
ßenverlauf achtet. Hier sollte man nicht 
den Einwand scheuen, dass die Regelung 
des Bundesnaturschutzgesetzes nicht nur

Das Planfeststellungsverfahren ist ein 
besonderes Verwaltungsverfahren, durch 
das Infrastrukturvorhaben und andere 
Großprojekte genehmigt werden. Am En
de eines solchen Verfahrens steht die Ent
scheidung über die Zulassung des Vorha
bens (z. B. Straßenbau) und damit 
verbunden die Zulässigkeit der Flächenin
anspruchnahme durch den Maßnahmeträ
ger. Am Verfahren beteiligt sind:
• Die Planfeststellungsbehörde, die für die 
Verfahrensdurchführung und die Entschei
dung über den Planfeststellungsantrag zu
ständig ist.
• Die Anhörungsbehörde, die zuständig 
ist für das Anhörungsverfahren, häufig 
aber identisch mit der Planfeststellungsbe
hörde ist.
• Die Träger öffentlicher Belange, insbe
sondere Naturschutzverbände, Bauern
verband usw.
• Der betroffene Landeigentümer oder 
Pächter, sei er unmittelbar oder nur mittel
bar betroffen.

Die Frage der Existenzgefährdung hat 
im Rahmen eines Planfeststellungsverfah
rens eine erhebliche Bedeutung, da sie
nicht nur als individueller Belang, sondern 
bei einer größeren Zahl durch die Maß
nahme betroffener Betriebe auch als öf
fentlicher Belang zu beachten ist. Über
sieht die Planfeststellungsbehörde in 
ihrem Abwägungsvorgang den Einwand 
der Existenzgefährdung oder gewichtet sie 
falsch, liegt ein schwerwiegender Abwä
gungsfehler vor, der dem BetroffenenSo läuft das Planfeststellungsverfahren

ab. Das Verfahren beginnt mit der Antrag
stellung durch Vorlage eines auslegungs
reifen Plans nebst landschaftspflegeri
schem Begleitplan und einer Umwelt-bzw. 
FFH-Verträglichkeitsprüfung. Die Plan
unterlagen müssen für den einzelnen Be
troffenen erkennbar machen, welche Aus
wirkungen das Vorhaben auf ihn hat.

Mit der Einleitung eines solchen Plan
feststellungsverfahrens, aber unter Um
ständen auch schon zuvor durch eine 
Plangebietsfestlegung, tritt eine Verände
rungssperre in Kraft. Dies führt dazu, dass 
im Plangebiet wesentliche wertsteigernde 
oder das Vorhaben erschwerende Verän
derungen nicht vorgenommen werden 
dürfen. Gerade für Betriebe mit Sonder
kulturen (z. B. Obstbau, Spargelanbau, 
etc.) kann dies bereits eine erhebliche 
Nutzungseinschränkung darstellen, da die 
Anlage neuer Kulturen auf bisher unge
nutzten Flächen von der Zustimmung des 
Maßnahmeträgers abhängig ist. Auch Bau-
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Entscheidend im 
Planfeststellungs

verfahren ist, dass 
Sie Ihre Anliegen 
und Forderungen 

so früh wie möglich 
einbringen. Wer 

hier Fristen 
verschläft, dem 
sind später die 

Flände gebunden.
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verteidigen. Hinzu kommt ein gewisser 
Zeitdruck sowie die Anwesenheit anderer 
Betroffener. Nicht jeder vermag in dieser 
Atmosphäre seine Einwendungen mit dem 
notwendigen Nachhall vorzutragen. Im 
Einzelfall kann es aber auch im Rahmen 
eines solchen Erörterungstermins gelin
gen, bereits Lösungen zum Ausgleich des 
Landverlustes zu erreichen. Wenn z. B. ein 
Maßnahmeträger hier zusagt, für den Flä
chenverlust Ersatzland bereitzustellen, ist 
dies in das Protokoll aufzunehmen. Zusa
gen sind dann verbindlich.

sind die Verwaltungsgerichte, soweit nicht 
gesetzliche Sonderregelungen getroffen 
wurden. Klagebefugüstder-Jijger^üfflefi—

erfolgversprechende Klagemöglichkeiten 
eröffnet. Bestätigt sich die Befürchtung, 
dass die geplante Maßnahme zu einer 
Existenzgefährdung führen kann, so bringt 
dies zwar nicht das geplante Vorhaben zu 
Fall, es zwingt aber die Behörde sich in
tensiv mit der Lösung des Konflikts ausein
anderzusetzen. Meist geschieht dies in der 
Weise, dass dem Maßnahmeträger aufer
legt wird, dem Flächeneigentümer Ersatz
land zur Verfügung zu stellen. Insoweit 
vermittelt die Feststellung der Existenzge
fährdung dem Betroffenen, zwar nicht im 
Planfeststellungsverfahren, wohl aber in 
einem sich anschließenden Enteignungs
verfahren faktisch einen Anspruch auf Be
reitstellung von Ersatzland.

Kurzum: Alle Einwendungen im Plan
feststellungsverfahren müssen schriftlich 
und innerhalb der vom Gesetz vorgegebe
nen Frist erhoben werden. Eine Fristver
längerung ist nicht möglich. Werden Ein
wendungen verspätet, unklar oder gar 
nicht erhoben, sind sie ausgeschlossen.

Das Besitzeinweisungsverfahren ist ein
vorweggenommener Teil des Enteignungs
verfahrens. Es kann schon eingeleitet wer
den sobald ein vollziehbarer Planfeststel- 
IungsbeschIuss vorliegt. Noch weitergehend 
ist die neue Regelung im Netzausbaube
schleunigungsgesetz. Es dient zum Ausbau 
der Höchstspannungsleitungen. Hier kann 
bereits nach Abschluss des Anhörungsver
fahrens eine vorzeitige Besitzeinweisung 
durchgeführt werden. Unabhängig von 
dieser Sonderregelung sind folgende Vor
aussetzungen zu einer vorzeitigen Besitz
einweisung erforderlich:
• Ein vollziehbarer Planfeststellungsbe
schluss,
•die Weigerung des Betroffenen zur Be
sitzüberlassung und
• die Notwendigkeit des sofortigen Baube
ginns aus Gründen des Allgemeinwohls.

Das Verfahren vor der Enteignungsbe
hörde zur Besitzeinweisung gleicht dem 
des Enteignungsverfahrens. Eine Beson
derheit liegt darin, dass Sie als Landwirt 
eine Zustandsfeststellung im Sinne einer 
Beweissicherung der beanspruchten Flä
chen beantragen können. Von dieser Mög
lichkeit sollte Gebrauch gemacht werden, 
insbesondere wenn die Flächen nur vorü
bergehend beansprucht werden. Häufig

Planfeststellungsbeschluss. Nach Ab
schluss des Anhörungsverfahrens ent
scheidet die Planfeststellungsbehörde 
durch Planfeststellungsbeschluss. Dabei 
hat sie auch über die erhobenen Einwen
dungen zu entscheiden und gegebenen
falls Schutzauflagen zugunsten einzelner 
Betroffener anzuordnen. Dies kann z. B. 
auch die Bereitstellung eines Ersatzgrund
stückes sein, oder aber die Auflage die 
unwirtschaftliche Zerschneidung des 
Grundbesitzes durch das Vorhaben auszu
gleichen oder zu mildern.

Nach Bekanntgabe des Planfeststel
lungsbeschlusses beginnt eine Frist von ei
nem Monat, innerhalb der Klage erhoben 
werden kann. Die Klage richtet sich auf 
Aufhebung des Planfeststellungsbeschlus
ses bzw. im Einzelfall auf Ergänzung durch 
Schutzauflagen. Zuständig für die Klage

Erörterungstermin. Die wirksam erho
benen Einwendungen sind in einem Erör
terungstermin zu diskutieren. Dies stellt 
ein erneutes Podium dar, die konkrete Be
troffenheit deutlich zu machen. Hier sieht 
sich der Landwirt allerdings meist einer 
ganzen Phalanx sachkundiger Vertreter 
des Maßnahmeträgers gegenüber, die na
turgemäß motiviert sind, ihre Planung zu

Streben Sie eine gütliche Einigung an
Enteigung Eine Enteignung ist nicht so einfach, wie allge
mein angenommen. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes erfolgen, das zugleich Art und Ausmaß der 
Entschädigung regelt. Als Muster einer Spezialregelung gilt das 
Baugesetzbuch. Es bestimmt eine Reihe zulässiger Enteig
nungszwecke. Wie in anderen spezialgesetzlichen Regelungen 
ist auch hier Voraussetzung der Enteignung, dass ein formell 
und materiell rechtmäßiger Plan (Bebauungsplan) vorliegt. Der 
betroffene Grundstückseigentümer ist daher in ähnlicher Weise 
wie im Planfeststellungsverfahren gehalten, sich auch im 
Rahmen des Aufstellungsverfahrens für einen Bebauungsplan 
zu Wort zu melden und seine Einwendungen vorzutragen.
Dies gilt insbesondere für die Erweiterungs- oder Entwick
lungsabsichten des Betriebes wie auch die Frage der Existenz
gefährdung.

Rechten z. B. Wegerechte). Eine Enteignung ist daher unzuläs
sig, wenn zurVerwirklichung des Enteignungszwecks ähnlich 
geeignete Grundstücke der öffentlichen Hand zur Verfügung 
stehen. Deshalb sind z. B. für die Verlegung von Leitungen 
zuerst öffentliche Straßen und Wegeflächen heranzuziehen.

Verhandlungsgebot. Eine Enteignung setzt außerdem voraus, 
dass der Antragsteller sich ernsthaft um den freihändigen 
Erwerb des zu enteignenden Grundstücks zu angemessenen 
Bedingungen vergeblich bemüht hat. Dieses Gebot eröffnet 
den durch Landentzug Betroffenen erhebliche Verhandlungs
spielräume. Es umfasst auch die Bereitstellung von Ersatzland 
soweit der Betroffene für seine Erwerbstätigkeit auf solches 
angewiesen ist. Unklug handelt also derjenige, der jedwede 
Verhandlungen ablehnt, mit dem bemerken, sich lieber enteig
nen zu lassen. Damit entbindet er den Maßnahmeträger von 
der Verpflichtung, angemessene Angebote zu unterbreiten.

Das Herzstück des Verfahrens ist die mündliche Verhandlung 
vor der Enteignungsbehörde. Das gesamte Verfahren muss 
geprägt sein von dem Grundprinzip, dass die Enteignung nur 
das letzte Mittel darstellen kann.

Voraussetzung für jede Enteignung ist, dass das Wohl der 
Allgemeinheit diese erfordert und der Enteignungszweck nicht 
auf andere zumutbare Weise erreicht werden kann (z. B. durch 
ein Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch, eine Unterneh
mensflurbereinigung oder durch Belastung mit dinglichen
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Bei Entschädigungen z. B. wegen eines 
Autobahnbaus kommt es auf viele Details 

an, die auf den ersten Blick oft nicht zu 
erkennen sind.

wird das Besitzeinweisungsverfahren ge
nutzt, um eine Einigung über eine Eigen
tumsüberlassung - sofern diese erforderlich 
ist-zu erzielen.

Unternehmensflurbereinigung. Ist eine 
Enteignung zulässig, durch die landwirt
schaftliche Grundstücke in großem Um
fang in Anspruch genommen werden, so 
kann auf Antrag der Enteignungsbehörde 
ein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet 
werden, um den Landverlust auf einen 
größeren Kreis von Eigentümern zu vertei- -g 
len. Das sogenannte Unternehmensflur- -| 
bereinigungsverfahren dient dazu, dem f 
Gebot des geringstmöglichen Eingriffs bei *2 
Enteignungen gerecht zu werden, da es 
das mildere und verhältnismäßigere Mittel 
gegenüber einer Enteignung darstellt. Ein 
solches Verfahren entschärft, verbilligt und 
beschleunigt alle denkbaren raumfordern
den Vorhaben.

Ein Landabzug wird im Regelfall da
durch vermieden, dass der Vorhabenträger 
zunächst versuchen wird, seine Bedarfs
flächen freihändig zu erwerben. Wenn 
ihm dies nicht vollständig gelingt, wird er 
zusätzliche Flächen erwerben, die als ein
lagefähiges Land später bei der Neuvertei
lung in den Bedarfsbereich getauscht wer
den können. Damit kommt der Festlegung 
des Umfangs des Flurbereinigungsgebiets 
erhebliche Bedeutung zu.

tenzgefährdungen abgewendet werden 
können.
•Wege, Drainagen und Entwässerungs
gräben werden den neuen Bedürfnissen 
angepasst, sodass Nachteile die durch ei
ne Durchschneidung bisheriger Verbin
dungen entstehen, ausgeglichen werden.
• Grundstückszuschnitte können neu ge
staltet werden, sodass An- und Durch
schneidungsnachteile vermieden werden. 
Die allgemeinen, mit einer Flurbereini
gung zusammenhängenden Vorteile einer 
Arrondierung können generiert werden.
• Die notwendigen Kosten der Ausfüh
rung, z.B. für die Verlegung und Neuge
staltung von Wegen sind vom Maßnahme

träger zu übernehmen.
• Die Kosten der anwaltschaftli- 
chen Vertretung sind vom Maß
nahmeträgerzu übernehmen, da 
die Unternehmensflurbereini
gung sowohl gegenüber dem Ei
gentümer als auch dem Pächter 
von Flächen eine Maßnahme 
der Enteignung darstellt.

müssen und Einflussmöglichkeiten zu ver
lieren. Auf Seiten der Grundstückseigentü
mer besteht manchmal die Angst, in einem 
Flurbereinigungsverfahren »sein« Grund
stück zu verlieren. Auch der Umstand, dass 
viele Grundstückseigentümer nicht mehr 
selbst praktizierende Landwirte sind, führt 
dazu, dass die Vorteile eines Unterneh
mensflurbereinigungsverfahrens nicht aus
reichend wahrgenommen werden.

Fazit. Landentzug durch öffentliche Inf
rastrukturmaßnahmen, naturschutzrechtli
che oder wasserwirtschaftliche Anordnun
gen sind der Albtraum vieler Betriebsleiter, 
sei es als Eigentümer oder Pächter von Flä
chen. Die Forderung nach Ersatzflächen 
dominiert die allermeisten Grunderwerbs
verhandlungen. Sie zu bedienen ist schwie
rig, aber nicht unmöglich. Als betroffener 
Landwirt sind Sie gut beraten, alle rechtli
chen Möglichkeiten - mögen sie auch be
grenzt sein - wahrzunehmen, um Ihre An
spruchsposition deutlich zu machen. 
Flexibilität im Ringen um Lösungen bei al
len Beteiligten ist die Voraussetzung, um 
positive Ergebnisse zu erzielen. Eine Ent
eignung muss die Ausnahme bleiben, da 
sie in einer volkswirtschaftlichen Gesamt
betrachtung meist schlechter abschneidet, 
als eine mit Zugeständnissen verbundene 
einvernehmliche Regelung. Und sie hinter
lässt nicht selten buchstäblich »verbrannte 
Erde«, die auch in zukünftigen Verfahren 
den Grunderwerb weiter erschwert.

Mit Blick auf die Fristen 

gilt es ganz besondere 

Vorsicht walten zu lassen.
ln der Praxis wird die Einleitung eines 

Unternehmensflurbereinigungsverfahrens 
meist davon abhängig gemacht, dass ein 
erheblicher Teil der Bedarfsflächen bereits 
vom Vorhabenträger gekauft werden konn
te. Das Unternehmensflurbereinigungsver
fahren verschafft erhebliche Vorteile:
• Die Gestaltung des Flurbereinigungsge
bietes erfolgt durch die Teilnehmerge
meinschaft, in der überwiegend die Land
eigentümer vertreten sind.
• Die Last einer Maßnahme wird auf meh
rere Schultern verteilt, sodass auch Exis-

Wenn die gesetzlichen Voraussetzun
gen hierfür vorliegen, ist das Unterneh
mensflurbereinigungsverfahren daher das 
Mittel der Wahl, das den von einem öf
fentlichen Landentzug Betroffenen die 
meisten Möglichkeiten der Einflussnahme 
und Kompensation eröffnet. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, weshalb 
hiervon noch nicht überwiegend Ge
brauch gemacht wird. Auf Seiten der Maß
nahmeträger herrscht möglicherweise die 
Befürchtung, Kompetenzen abtreten zu

Josef Deuringer, Rechtsanwalt, 
Meidert & Kollegen, Augsburg
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